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Wichtige neue Entscheidung 

 
Verwaltungsprozessrecht: Nachschieben von Ermessenserwägungen 
 
§ 114 Satz 2 VwGO, § 11 Abs. 1, § 53 Nr. 1, § 55 Abs. 3 Nr. 3, § 56 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1, 
Satz 2-4, Abs. 2, § 58, § 59 AufenthG, Art. 8, Art. 14 EMRK 
 
Zwingende Ausweisung 
Besonderer Ausweisungsschutz 
Schwerwiegende Gründe der öffentlichen Sicherheit und Ordnung 
Wiederholungsgefahr 
Unbewältigte Drogensucht 
Ermessenserwägungen 
Nachträgliche Ergänzung der Ermessenserwägungen 
Recht auf Achtung des Privat- und Familienlebens 
Verweigerung einer (weiteren) Drogentherapie 
Sperrfrist (hier: vier Jahre) 
 
Bayerischer Verwaltungsgerichtshof, Urteil vom 03.02.2015, Az. 10 B 14.1613 

  



 
Orientierungssatz der LAB: 

Nachträgliche Ermessenserwägungen sind im gerichtlichen Verfahren in der gebotenen 

Form (schriftlich) geltend zu machen und müssen hinreichend klar und eindeutig zu er-

kennen geben, mit welcher Begründung und welchen (neuen) Ermessenserwägungen die 

Behörde ihre Ausweisungsverfügung aufrechterhält (Rn. 35 – im Anschluss an BVerwG, 

Urteil vom 13.12.2011, Az. 1 C 14.10, juris Rn. 8 ff., 18). 

 

 

Hinweis: 

Im – ebenfalls bereits als „Wichtige neue Entscheidung“ – veröffentlichten Urteil vom 

13.12.2011 (Az. 1 C 14.10, juris Rn. 18) hatte das Bundesverwaltungsgericht (BVerwG)  

– in einer sog. Segelanweisung (d.h. einem revisionsgerichtlichem Hinweis für das neue 

Berufungsverfahren) – in rechtsgrundsätzlicher Weise ausgeführt, dass bei der Nachho-

lung einer behördlichen Ermessensentscheidung, aber auch allgemein bei der Ergänzung 

von behördlichen Ermessenserwägungen im gerichtlichen Verfahren strenge Anforderun-

gen an Form und Handhabung zu stellen sind. Die Behörde müsse klar und eindeutig zu 

erkennen geben, mit welcher „neuen“ Begründung die behördliche Entscheidung aufrecht-

erhalten bleibe, da nur dann der Betroffene wirksam sein Rechte verfolgen und die Gerich-

te die Rechtmäßigkeit der Verfügung überprüfen könnten. Dafür genüge es nicht, dass die 

Behörde bei einer nachträglichen Änderung der Sachlage im gerichtlichen Verfahren neue 

Ermessenerwägungen geltend mache. Sie müsse zugleich deutlich machen, welche ihrer 

ursprünglichen bzw. bereits früher nachgeschobenen Erwägungen weiterhin aufrechterhal-

ten blieben und welche durch die neuen Erwägungen gegenstandslos würden. Auch müs-

se sie im gerichtlichen Verfahren erkennbar trennen zwischen neuen Begründungsele-

menten, die den Inhalt ihrer Entscheidung beträfen, und Ausführungen, mit denen sie le-

diglich als Prozesspartei ihre Entscheidung verteidige. Aus Gründen der Rechtsklarheit 

und Rechtssicherheit müsse die Nachholung von Ermessenserwägungen grundsätzlich 

schriftlich erfolgen. Ergänzungen in der mündlichen Verhandlung sollten vom Gericht als 

solche protokolliert werden. Da etwaige Zweifel und Unklarheiten über Inhalt und Umfang 

nachträglicher Ergänzungen zu Lasten der Behörde gingen, erscheine es sinnvoll, wenn 

sie bei nachträglichen Ergänzungen die nunmehr maßgebliche Begründung zusammen-



hängend darstelle. 

 

Die Ausführungen des BVerwG sind nicht nur auf das verfahrensgegenständliche Auslän-

derrecht bezogen, sondern verhalten sich allgemein zu den Modalitäten des Ergänzens 

von Ermessenserwägungen nach § 114 Satz 2 VwGO. Diese höchstrichterlichen Vorga-

ben haben bisher nur mit Verzögerung Eingang in die behördliche und instanzgerichtliche 

Verfahrenspraxis gefunden. In dem vorliegenden (rechtskräftigen) Urteil vom 03.02.2015 

hat nunmehr der 10. Senat des Bayerischen Verwaltungsgerichtshofs in seiner Rechtspre-

chung zum Ausländerrecht – soweit ersichtlich – erstmals ausführlicher in schriftlichen Ur-

teilsgründen hierauf Bezug genommen (Rn. 35; vgl. auch bereits BayVGH, Urteil vom 

22.01.2013, Az. 10 B 12.2008, juris Rn. 46 a.E.) und sich dieser Rechtsprechung des 

BVerwG auch ausdrücklich in den einzelnen Modalitäten inhaltlich angeschlossen. 

 

Die behördliche Praxis wird sich daher in verwaltungsgerichtlichen Verfahren verstärkt da-

rauf einzurichten haben, dass die Gerichte die Anforderungen an die nachträgliche Ergän-

zung von Ermessenerwägungen nach § 114 Satz 2 VwGO strenger als bisher in der Ver-

gangenheit üblich beurteilen werden. Insbesondere sollten die obigen Hinweise des 

BVerwG aufgegriffen werden, wonach die Ermessenserwägungen grundsätzlich schriftlich 

(ggf. auch zu Protokoll des Gerichts) nachzuschieben sind und bei nachträglichen Ermes-

senserwägungen die nunmehr maßgebliche Begründung – grundsätzlich (sofern also nicht 

nur marginal ergänzt wird) – zusammenhängend, d.h. in einer konsolidierten Fassung der 

gesamten Ermessenserwägungen, dargestellt werden sollte. 

 

 

Dr. Riedl 
Oberlandesanwalt 
 

 

  



10 B 14.1613 

Au 1 K 13.1069 

G r o ß e s  S t a a t s -

w a p p e n  

 

 

Bayerischer Verwaltungsgerichtshof 

 

Im Namen des Volkes 

 

In der Verwaltungsstreitsache 

***** ********, 

*.**. *** ******, 

********** *, ***** ******, - ****** - 

 

**************: 

************* ***** ******** & *******, 

************ **, ***** ********* *. ****, 

 

gegen 

 

Stadt Augsburg, 

vertreten durch den Oberbürgermeister, 

An der Blauen Kappe 18, 86152 Augsburg, 

 - Beklagte - 

 

beteiligt: 

Landesanwaltschaft Bayern 

als Vertreter des öffentlichen Interesses, 

Ludwigstr. 23, 80539 München, 

 

wegen 

 

Ausweisung; 

hier: Berufung des Klägers gegen das Urteil des Bayerischen Verwaltungsgerichts 

Augsburg vom 17. Dezember 2013, 

 

erlässt der Bayerische Verwaltungsgerichtshof, 10. Senat, 

durch den Vorsitzenden Richter am Verwaltungsgerichtshof Senftl, 



die Richterin am Verwaltungsgerichtshof Eich, 

den Richter am Verwaltungsgerichtshof Dr. Martini 

 

aufgrund der mündlichen Verhandlung vom 2. Februar 2015 

 

am 3. Februar 2015 

folgendes 

Urteil: 

 

I. Die Berufung wird zurückgewiesen. 

 

 II. Der Kläger trägt die Kosten des Berufungsverfahrens. 

 

 III. Die Kostenentscheidung ist vorläufig vollstreckbar. Der Kläger darf 

die Vollstreckung durch Sicherheitsleistung oder Hinterlegung in Höhe des voll-

streckbaren Betrages abwenden, wenn nicht die Beklagte vor der Vollstreckung 

Sicherheit in Höhe des jeweils zu vollstreckenden Betrages leistet. 

 

 IV. Die Revision wird nicht zugelassen. 

 

 

Tatbestand: 

 

Der Kläger wendet sich gegen seine Ausweisung aus dem Bundesgebiet. 

 

Der am 18. Februar 1992 in der Ukraine geborene Kläger wuchs bis 2001 in seinem 

Heimatstaat auf, wo er die Grundschule bis zur zweiten Klasse besuchte. Im Oktober 

2001 reiste er zusammen mit seiner Mutter, einer Halbschwester, den Großeltern 

und seiner Urgroßmutter als jüdischer Kontingentflüchtling nach Deutschland ein und 

erhielt hier auf Antrag am 6. November 2001 eine unbefristete Aufenthaltserlaubnis. 

 

Nach Erfüllung der Vollzeitschulpflicht verließ der Kläger am Ende der achten Klasse 

die Hauptschule ohne Schulabschluss. Von März bis August 2009 und vom 14. Sep-

tember 2009 bis 26. Januar 2010 absolvierte er Berufsbildungs- bzw. Ausbildungs-

maßnahmen, die er jedoch jeweils wieder abbrach. 

 

Ab September 2004 trat der Kläger vielfach strafrechtlich in Erscheinung, unter ande-

rem wegen Diebstahls, teilweise in besonders schwerem Fall, wegen mehrerer Kör-

perverletzungsdelikte, wegen Leistungserschleichung, schwerer Körperverletzung 
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sowie gemeinschaftlicher räuberischer Erpressung. 

 

 Mit Urteil des Amtsgerichts Augsburg vom 11. Mai 2006 wurde er wegen vorsätz-
licher Körperverletzung verwarnt. Die gleichzeitig verhängte Auflage von Arbeits-
leistungen wurde später wegen Nichterfüllung in eine Woche Ungehorsamsarrest 
umgewandelt. 

 Mit Urteil des Amtsgerichts Augsburg vom 25. Januar 2007 wurden gegen den 
Kläger wegen Diebstahls zwei Freizeitarreste verhängt.  

 Mit Urteil des Amtsgerichts Augsburg vom 3. Mai 2007 wurde der Kläger wegen 
gefährlicher Körperverletzung in drei sachlich zusammentreffenden Fällen, in 
Tatmehrheit mit Sachbeschädigung, sachlich zusammentreffend mit gemein-
schaftlicher räuberischer Erpressung, rechtlich zusammentreffend mit gemein-
schaftlicher Körperverletzung, in Tatmehrheit mit Diebstahl, sachlich zusammen-
treffend mit Urkundenfälschung zu einer Jugendstrafe von acht Monaten verur-
teilt, deren Vollstreckung zur Bewährung ausgesetzt wurde. 

 Mit Urteil des Amtsgerichts Augsburg vom 14. Juli 2008 wurde der Kläger wegen 
Nötigung, sachlich zusammentreffend mit vorsätzlicher Körperverletzung, in Tat-
einheit mit gemeinschaftlichem Raub, in Tateinheit mit gemeinschaftlicher Kör-
perverletzung unter Einbeziehung der Verurteilung durch das Amtsgericht Augs-
burg vom 3. Mai 2007 zu einer Einheitsjugendstrafe von zwei Jahren verurteilt. 
Dieses Urteil wurde mit Urteil des Landgerichts Augsburg – Jugendkammer – 
vom 19. Januar 2009 im Rechtsfolgenausspruch dahingehend abgeändert, dass 
die verhängte Einheitsjugendstrafe von zwei Jahren zur Bewährung ausgesetzt 
wurde. 

 Mit Urteil des Amtsgerichts Augsburg – Jugendschöffengericht – vom 3. Mai 
2010 wurde der Kläger wegen Leistungserschleichung in zwei selbständigen Fäl-
len in Tatmehrheit mit Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte in zwei rechtlich 
zusammentreffenden Fällen in Tateinheit mit versuchter Körperverletzung unter 
Einbeziehung der Verurteilung durch das Landgericht Augsburg vom 19. Januar 
2009 zu einer Einheitsjugendstrafe von zwei Jahren und sechs Monaten verur-
teilt. 

 Mit Urteil des Amtsgerichts Bamberg vom 28. November 2011 wurde gegen den 
Kläger wegen Diebstahls in zehn tatmehrheitlichen Fällen unter Einbeziehung 
des Urteils des Amtsgerichts Augsburg vom 3. Mai 2010 eine Einheitsjugendstra-
fe von drei Jahren neun Monaten verhängt. Die Unterbringung des Klägers in ei-
ner Entziehungsanstalt (nach Vollstreckung einer Jugendstrafe von einem Mo-
nat) wurde gleichzeitig angeordnet. In den Urteilsgründen wird ausgeführt, der 
Kläger habe trotz mehrerer, auch einschlägiger Verurteilungen und nach dem 
Vollzug eines Teils einer Jugendstrafe nicht davon abgelassen, Straftaten zu be-
gehen und weiter Drogen zu konsumieren. Laut Auskunft des Gutachters werde 
er auch in Zukunft mit relativ hoher Wahrscheinlichkeit mit Straftaten in Erschei-
nung treten, wenn er seine Drogenabhängigkeit (Heroin) nicht durch eine Thera-
pie in den Griff bekomme. Die bei ihm vorliegenden schädlichen Neigungen sei-
en offen zutage getreten. Der Kläger habe das Diebesgut jeweils umgehend da-
zu verwendet, sich Drogen zu beschaffen. Mehrere ihm eingeräumte Bewäh-
rungschancen habe er nicht nutzen können. 

 

Ab 28. Dezember 2011 befand sich der Kläger im Rahmen seiner Unterbringung in 

einer stationären Therapie, wo es jedoch zu zwei Drogenrückfällen und einer körper-
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lichen Auseinandersetzung mit einem Mitpatienten kam. 

 

Mit Bescheid vom 28. September 2012 wies die Beklagte den Kläger aus der Bun-

desrepublik Deutschland aus. Dieser Bescheid wurde durch die Beklagte nach einem 

gerichtlichen Hinweis auf einen möglichen Rechtsfehler im Hinblick auf das Regel-/ 

Ausnahmeverhältnis wieder aufgehoben, das dagegen anhängige Klageverfahren 

(Au 1 K 12.1396) daraufhin mit Beschluss vom 14. Februar 2013 eingestellt. 

 

Nachdem zunächst mit Beschluss des Amtsgerichts Neumarkt i.d. OPf. vom 26. Sep-

tember 2012 die Unterbringung des Klägers in einer Entziehungsanstalt aufgrund 

mehrerer festgestellter Regelverstöße für erledigt erklärt worden war, ordnete das 

Landgericht Nürnberg-Fürth – Jugendkammer I – mit Beschluss vom 6. Dezember 

2012 unter Aufhebung dieses Beschlusses die Fortdauer der Unterbringung des Klä-

gers in einer Entziehungsanstalt an. Mit Beschluss vom 26. Februar 2013 erklärte 

das Amtsgericht Deggendorf schließlich die durch das Amtsgericht Bamberg mit Ur-

teil vom 28. November 2011 angeordnete Unterbringung des Klägers in einer Entzie-

hungsanstalt für erledigt. Der noch nicht verbüßte Rest der gegen den Kläger ver-

hängten Einheitsjugendstrafe von drei Jahren und neun Monaten wurde dabei nicht 

zur Bewährung ausgesetzt. Grund für diese Erledigterklärung waren erneute Rückfäl-

le und Regelverstöße des Klägers sowie eine bei ihm nicht mehr auszumachende 

Therapiemotivation, weshalb eine weitere Therapie als aussichtslos angesehen wur-

de. 

 

Mit Bescheid vom 17. Juni 2013 wies die Beklagte den Kläger (erneut) aus dem 

Bundesgebiet aus (Nr. 1.), befristete die Wirkungen der Ausweisung auf fünf Jahre 

fünf Monate (Nr. 2.) und drohte ihm die Abschiebung in die Ukraine an (Nr. 3. und 4.). 

Zur Begründung ist im Wesentlichen ausgeführt, mit der Verurteilung vom 28. No-

vember 2011 zu einer Einheitsjugendstrafe von drei Jahren neun Monaten sei der 

zwingende Ausweisungstatbestand nach § 53 Nr. 1 AufenthG erfüllt. Der Kläger ge-

nieße nach § 56 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 AufenthG besonderen Ausweisungsschutz. Da-

her werde gemäß § 56 Abs. 1 Satz 4 AufenthG die zwingende Ausweisung zu einer 

Regelausweisung herabgestuft. Schwerwiegende Gründe im Sinne von § 56 Abs. 1 

Satz 2 AufenthG seien in seinem Fall gegeben, da insbesondere aufgrund seines 

bisherigen Verhaltens, der von ihm begangenen Straftaten sowie des Umstands, 

dass auch künftig weitere schwere Straftaten von ihm zu befürchten seien, vom Klä-

ger eine erhebliche Gefahr für die öffentliche Sicherheit und Ordnung der Bundesre-

publik Deutschland ausgehe. Ein vom Regelfall abweichender Sachverhalt liege zwar 

weder hinsichtlich der bei ihm abgeurteilten Straftaten noch bezüglich seiner familiä-

ren Umstände vor. Im Hinblick auf die Bedeutung des Rechts auf Achtung des Privat-
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lebens und die diesbezügliche Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts sei 

jedoch gleichwohl eine individuelle Würdigung der Belange des Klägers vorzuneh-

men. Die Ausweisung werde daher im Rahmen des Ermessens verfügt. Die Auswei-

sung sei auch unter Beachtung des § 55 Abs. 3 AufenthG ermessensgerecht. Sie sei 

sowohl aus spezial- wie auch aus generalpräventiven Gründen erforderlich und zu-

lässig, um weitere Straftaten, die die Grundinteressen der Gesellschaft berührten, zu 

verhindern. Unzweifelhaft stelle das Verhalten des Klägers eine besonders schwer-

wiegende Beeinträchtigung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung dar. Im Hinblick 

auf seine strafrechtlichen Verurteilungen, das derzeit noch laufende Betrugsverfah-

ren und den Therapieabbruch sei festzustellen, dass auch die Haft und der Maßre-

gelvollzug keine erzieherische Wirkung erzielt hätten und der Kläger deshalb auch 

künftig ein sucht- und strafdeliktsgeprägtes Leben führen werde. Der Kläger habe 

sich über lange Jahre hinweg als Bewährungsversager erwiesen. Die Rückfallnei-

gung zur Begehung erneuter Straftaten sei bei ihm extrem hoch. Die Tatsache, dass 

er weder die Schule noch eine Ausbildung abgeschlossen habe, komme insoweit 

erschwerend hinzu. Mit der Ausweisung solle aber auch anderen Ausländern deutlich 

vor Augen geführt werden, dass gerade Verurteilungen wegen Straftaten, wie sie der 

Kläger begangen habe, die Beendigung des Aufenthalts in Deutschland zur Folge 

hätten. Die Ausweisung verstoße nicht gegen Art. 8 EMRK und Art. 6 GG. Der Kläger 

habe sich in der Bundesrepublik weder sozial noch wirtschaftlich integrieren können. 

Die Sprache seines Herkunftslandes beherrsche er nach wie vor gut. Er sei volljährig. 

Seine familiäre Bindung zur Mutter und zur Halbschwester dürfte auch gemessen an 

den Besuchen in der Justizvollzugsanstalt keine besonders feste mehr sein. Eine 

räumliche Trennung sei dem Kläger nach alledem zumutbar. Die verfügte Sperrfrist 

von 5 Jahren 5 Monaten sei verhältnismäßig.  

Auf die hiergegen erhobene Klage des Klägers hat das Verwaltungsgericht die Be-

klagte verpflichtet, die Wirkungen der Ausweisung auf vier Jahre zu befristen, und im 

Übrigen die Klage abgewiesen. Zur Begründung wird im Wesentlichen ausgeführt, 

die Ausweisungsentscheidung der Beklagten sei rechtlich nicht zu beanstanden. Die 

angestellten Ermessenserwägungen seien ausgehend von dem durch § 114 Satz 1 

VwGO vorgegebenen Prüfungsrahmen nicht zu beanstanden. Die Beklagte habe 

sich nicht von sachfremden Erwägungen leiten lassen und die entscheidungserhebli-

chen Gesichtspunkte vertretbar gewichtet. Die Ausweisung sei auch mit Art. 8 EMRK 

vereinbar. Sie stelle im maßgeblichen Zeitpunkt der mündlichen Verhandlung keinen 

unverhältnismäßigen Eingriff in das Privatleben des Klägers dar. Der Kläger habe 

zwar die Hälfte seines Lebens in der Bundesrepublik verbracht und mittlerweile in der 

Haft einen Schulabschluss nachgeholt. Er sei noch vergleichsweise jung und nicht 

sehr hafterfahren. Die näheren Verwandten des Klägers lebten alle in Deutschland. 

Andererseits habe der Kläger neun Jahre in der Ukraine gelebt, dort die Schule be-
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sucht. Er sei jedenfalls in bestimmtem Umfang mit den dortigen Lebensumständen 

vertraut, beherrsche die russische Sprache und werde nach Auffassung des Gerichts 

in der Lage sein, sein Leben in der Ukraine problemlos zu gestalten. Der Kläger sei 

nach wie vor drogenabhängig. Er habe seit seinem 13. Lebensjahr in erheblichem 

Umfang Alkohol konsumiert, später seien Cannabis und ab 2009 auch Opiate und 

Heroin dazugekommen. Die massive Suchtproblematik mit all ihren Begleitumstän-

den sei nach wie vor unverändert. Eine begonnene Drogentherapie habe der Kläger 

abgebrochen. Ganz erheblich seien die vom Kläger begangenen Straftaten zu ge-

wichten. In den Strafurteilen fänden sich fortlaufend negative Bewertungen hinsicht-

lich einer Sozialprognose beim Kläger. Auch in der Haft sei der Kläger negativ in Er-

scheinung getreten. Dagegen habe die Klage teilweise Erfolg, soweit sie inzident auf 

die Verkürzung der Sperrfrist gerichtet sei. Ausgehend von den genannten Umstän-

den erscheine der Kammer vorliegend eine Frist von vier Jahren als angemessen 

und ausreichend. 

 

Mit seiner durch Beschluss des Verwaltungsgerichtshofs vom 24. Juli 2014 zugelas-

senen Berufung macht der Kläger im Wesentlichen geltend, der angefochtene Be-

scheid der Beklagten sei rechtswidrig, da die von der Beklagten angestellten Ermes-

senserwägungen ausgehend von dem durch § 114 Satz 1 VwGO vorgegebenen Prü-

fungsrahmen fehlerhaft seien und der Kläger dadurch in seinen Rechten verletzt 

werde. Das Verwaltungsgericht sei zu Unrecht davon ausgegangen, dass die Beklag-

te sämtliche Umstände, die zu Gunsten des Klägers für dessen weiteren Aufenthalt 

im Bundesgebiet sprächen, erkannt und in die Entscheidung eingestellt habe. Dem 

Kläger sei es in der Haft gelungen, den Schulabschluss zu erlangen. Es sei auch 

nicht zutreffend, dass er sich bis heute in keiner Weise mit seiner Drogenproblematik 

auseinandergesetzt habe. Er habe in der Justizvollzugsanstalt an diversen Sitzungen 

der Drogenberatung teilgenommen und sei willens und bemüht, im Anschluss an die 

Haft eine weitere stationäre Therapie durchzuführen. Ihm sei jedoch weder in der 

Maßregeleinrichtung noch in der Justizvollzugsanstalt eine wirkliche Therapiechance 

eingeräumt worden. Dies sei eine gegen das Diskriminierungsverbot verstoßende 

Benachteiligung und mit der Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs für 

Menschenrechte (Urteil vom 22.3.2012 – Rangelov) und des Bundesverfassungsge-

richts nicht zu vereinbaren. Der Kläger habe eine intensive Beziehung zu seiner Mut-

ter und seiner Schwester. Zwischen der gesamten Familie bestehe ein guter Zu-

sammenhalt. Der Kläger sei faktischer Inländer und habe keinen kulturellen oder so-

zialen Bezug mehr zum Heimatstaat. Nach alledem verstoße die Ausweisungsent-

scheidung gegen Art. 8 EMRK.  

 

Der Kläger beantragt, 
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unter Abänderung des Urteils des Bayerischen Verwaltungsgerichts Augsburg vom 

17. Dezember 2013 den Bescheid der Beklagten vom 17. Juni 2013 in der mit 

Schriftsatz der Beklagten vom 13. Oktober 2014 geänderten bzw. ergänzten Form 

aufzuheben. 

 

Die Beklagte beantragt, 

 

 die Berufung zurückzuweisen. 

 

Mit Schriftsatz vom 13. Oktober 2014 führte sie aus, die Klage des Klägers sei unbe-

gründet, da der angefochtene Bescheid auch derzeit noch rechtmäßig sei. Die Er-

messenserwägungen im streitbefangenen Bescheid vom 17. Juni 2013 würden ge-

mäß § 114 Satz 2 VwGO nachträglich wie folgt ergänzt: Die vom Kläger angeführten 

Belange seines Privatlebens in der Bundesrepublik Deutschland seien nicht so ge-

wichtig, dass das öffentliche Interesse an der Ausweisung des Klägers demgegen-

über zurücktreten müsste. Der Kläger könne sich zwar darauf berufen, dass er seit 

etwa zwölf Jahren in Deutschland lebe und seine näheren Verwandten ebenfalls hier 

lebten. Er sei jedoch inzwischen volljährig und weder auf existenzielle Betreuungs-

leistungen durch seine Verwandten angewiesen, noch müsse der Kläger für seine 

Angehörigen solche Leistungen erbringen. Dem teilweisen Aufwachsen des Klägers 

im Bundesgebiet stehe entgegen, dass ihm eine tatsächliche Integration in wirtschaft-

licher und sozialer Hinsicht nicht gelungen sei. Er habe eine Vielzahl an Straftaten 

begangen und sei zuletzt (erneut) durch Urteil des Amtsgerichts Nürnberg – Jugend-

schöffengericht – vom 20. Februar 2014, im Rechtsfolgenausspruch abgeändert 

durch Urteil des Landgerichts Nürnberg-Fürth vom 5. Juni 2014, wegen Urkundenfäl-

schung, Betrugs in drei Fällen, davon in einem Fall in Tateinheit mit Urkundenfäl-

schung, und des versuchten Betrugs in Tateinheit mit Urkundenfälschung zu einer 

(weiteren) Einheitsjugendstrafe von neun Monaten verurteilt worden. Zwar habe der 

Kläger nunmehr einen einfachen Hauptschulabschluss erreicht. Dies verändere die 

Gewichtung der für den Kläger streitenden Umstände jedoch nur unwesentlich. Ab-

gesehen von seinem Schulabschluss habe der Kläger sich auch in der Haft nicht be-

anstandungsfrei und vollzugskonform verhalten. Er sei vielmehr erheblich disziplina-

risch und strafrechtlich in Erscheinung getreten. Auch die Justizvollzugsanstalt gehe 

davon aus, dass der Kläger tief in die kriminelle Subkultur verstrickt sei und keine 

Bereitschaft zeige, sich von diesem subkulturellen Milieu zu lösen. Zudem bestünden 

– wie bisher – äußerst gewichtige general- und spezialpräventive Gründe für die 

Ausweisung. Der Kläger habe zuletzt mit seinem Untertauchen nochmals deutlich 

gemacht, dass er sich nicht an die Rechtsordnung der Bundesrepublik halte. Die Auf-
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enthaltsbeendigung erweise sich bei einer Gesamtabwägung aller für und gegen den 

Kläger sprechenden Belange auch im Hinblick auf Art. 8 EMRK als verhältnismäßig. 

 

Mit Schreiben jeweils vom 1. Januar 2015 teilte der Kläger noch mit, er sei nach wie 

vor unter der Adresse in Augsburg gemeldet und dort wohnhaft. Am 16. Dezember 

2014 sei er dort von der Polizei angetroffen und festgenommen worden. Ab dem 16. 

Januar 2015 befinde er sich wieder in der JVA Ebrach in Haft. Er bereue seine Fehler 

in der Vergangenheit zutiefst, habe 2010 vor seiner Verurteilung mit der Polizei ko-

operiert und gegen die Mittäter ausgesagt. Die Therapie im Bezirkskrankenhaus ha-

be er letztlich unter dem Druck dort anwesender früherer Mittäter wieder abgebro-

chen. Er habe für seine Straftaten mit der Haft bezahlt. Dort habe er erfolgreich einen 

Schulabschluss mit einem Durchschnitt von 1,5 nachgeholt. Er würde später gerne 

eine Ausbildung als Metallbauer beginnen. Er habe sich inzwischen grundlegend ge-

ändert und sei entschlossen, ein neues bürgerliches Leben zu führen. Dies wäre je-

doch zerstört, falls er in ein Land zurück müsste, mit dem er sein ganzes Leben lang 

nichts zu tun gehabt habe. Er spreche kein Ukrainisch und sei in der Ostukraine ge-

boren, wo derzeit Bürgerkrieg herrsche. Als jüdischer Flüchtling hätte er dort keine 

Chance, zumal er dort keine Verwandten mehr habe. Er sei in Deutschland groß ge-

worden und fühle sich als deutscher Staatsbürger. Es sei noch nicht zu spät, sein 

Leben komplett zu ändern. Einen Verstoß gegen die Führungsaufsicht habe er nicht 

begangen. Dass er sich zeitweilig auf der Flucht befunden habe, sei weder strafbar 

noch liege darin ein Verstoß gegen die Führungsaufsicht. 

 

Die Beklagte teilte mit, der Kläger sei am 16. Dezember 2014 in Augsburg festge-

nommen worden und befinde sich nun wieder zur Verbüßung der 9-monatigen Frei-

heitsstrafe in Haft. Das Strafverfahren wegen des Verstoßes gegen die Führungsauf-

sicht sei noch offen. 

 

Mit Schreiben vom 16. Januar 2015 übermittelte der Kläger einen Beschluss des 

Amtsgerichts Augsburg vom 13. Januar 2015, mit dem dessen Haftbefehl vom 15. 

Dezember 2014 wegen Verstoßes gegen Weisungen während der Führungsaufsicht 

auf Antrag der Staatsanwaltschaft aufgehoben worden war. 

 

Auf Antrag des Klägers mit Schriftsatz seiner Bevollmächtigten vom 23. Januar 2015 

hat der Senat dem Kläger mit Beschluss vom 26. Januar 2015 für das Berufungsver-

fahren Prozesskostenhilfe bewilligt und seinen Prozessbevollmächtigten beigeordnet. 

 

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Inhalt der Gerichtsakten beider In-

stanzen, die Behördenakte sowie die beigezogenen Strafakten verwiesen. 
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Entscheidungsgründe: 

 

Die zulässige Berufung des Klägers bleibt in der Sache ohne Erfolg. Die Klage des 

Klägers auf Aufhebung des Bescheids der Beklagten vom 17. Juni 2013 in der mit 

Schriftsatz der Beklagten vom 13. Oktober 2014 geänderten bzw. ergänzten Form ist 

unbegründet. Auch wenn man das im Berufungsverfahren verfolgte Rechtsschutzbe-

gehren des Klägers dahin versteht (§ 88 VwGO), dass er neben der Anfechtung der 

Ausweisungsverfügung hilfsweise die Festsetzung einer (noch) kürzeren als der vom 

Verwaltungsgericht im Urteil vom 17. Dezember 2013 bestimmten Frist nach § 11 

Abs. 1 Satz 3 AufenthG begehrt, ist seine Klage unbegründet. 

 

Maßgeblich für die rechtliche Beurteilung der Ausweisung, der noch nicht vollzoge-

nen Abschiebungsandrohung und der vom Kläger (wohl) hilfsweise begehrten Fest-

setzung einer noch kürzeren Sperrfrist ist grundsätzlich die Sach- und Rechtslage im 

Zeitpunkt der letzten mündlichen Verhandlung oder der Entscheidung des Beru-

fungsgerichts (stRspr des BVerwG; vgl. U.v. 10.7.2012 – 1 C 19.11 – Rn. 12 m.w.N.). 

 

1. Die im streitbefangenen Bescheid verfügte Ausweisung des Klägers ist rechtmäßig 

und verletzt den Kläger nicht in seinen Rechten (§ 113 Abs. 1 Satz 1 VwGO). 

 

1.1. Der Kläger hat durch seine rechtskräftige Verurteilung durch das Amtsgericht 

Bamberg vom 28. November 2011 wegen mehrerer vorsätzlicher Straftaten zu einer 

Einheitsjugendstrafe von drei Jahren neun Monaten den Tatbestand einer zwingen-

den Ausweisung nach § 53 Nr. 1 1. Alt. AufenthG erfüllt. 

 

1.2. Da der Kläger zum Zeitpunkt des Wirksamwerdens der streitbefangenen Aus-

weisungsverfügung im Besitz einer ihm am 6. November 2001 erteilten unbefristeten 

Aufenthaltserlaubnis war, die gemäß § 101 Abs. 1 Satz 1 AufenthG seit dem 1. Ja-

nuar 2005 als Niederlassungserlaubnis fort galt, und er sich auch seit mindestens 

fünf Jahren rechtmäßig im Bundesgebiet aufgehalten hat, genießt er nach § 56 Abs. 

1 Satz 1 Nr. 1 AufenthG besonderen Ausweisungsschutz. Ein flüchtlingsrechtliches 

Abschiebungsverbot nach § 60 Abs. 1 AufenthG i.V.m. § 1 Abs. 1 HumHAG bzw. Art. 

33 GFK und damit besonderer Ausweisungsschutz (auch) nach § 56 Abs. 1 Satz 1 

Nr. 5 AufenthG steht ihm dagegen nicht zu. Denn als jüdischer Emigrant aus der 

ehemaligen Sowjetunion kann er sich jedenfalls seit Inkrafttreten des Zuwande-

rungsgesetzes allein aufgrund seiner Aufnahme nicht auf das flüchtlingsrechtliche 

Abschiebungsverbot (Refoulement-Verbot) berufen (BVerwG, U.v. 22.3.2012 – 1 C 
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3.11 – juris Ls. 2 u. Rn. 17 ff.). Der besondere Ausweisungsschutz Minderjähriger 

und Heranwachsender nach § 56 Abs. 2 AufenthG greift hier ebenfalls nicht, weil der 

Kläger bereits zum Zeitpunkt der Ausweisungsverfügung das 21. Lebensjahr vollen-

det hatte und im Übrigen – insoweit zulasten des Klägers – ohnehin auf den für die 

rechtliche Beurteilung der Ausweisung maßgeblichen Zeitpunkt der letzten mündli-

chen Verhandlung oder Entscheidung des Berufungsgerichts abzustellen wäre (s.o.; 

vgl. auch Bauer in Renner/Bergmann/Dienelt, Ausländerrecht, Kommentar, 10. Aufl. 

2013, AufenthG, § 56 Rn. 25). 

 

1.3. Demgemäß kann der Kläger nach § 56 Abs. 1 Satz 2 AufenthG nur aus schwer-

wiegenden Gründen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung ausgewiesen werden, 

die nach § 56 Abs. 1 Satz 3 AufenthG u.a. in den Fällen des § 53 AufenthG in der 

Regel vorliegen. Die Beklagte und das Verwaltungsgericht sind zu Recht davon aus-

gegangen, dass die gesetzliche Regelvermutung des Vorliegens schwerwiegender 

Gründe der öffentlichen Sicherheit und Ordnung nach § 56 Abs. 1 Satz 3 AufenthG 

im konkreten Fall nicht widerlegt ist. Schon mit Blick auf die zahlreichen strafrechtli-

chen Verurteilungen des Klägers, die diesen zugrunde liegenden, teilweise schwer-

wiegenden Vermögens- und Gewaltdelikte, die Umstände ihrer Begehung sowie die 

beim Kläger nach wie vor unbewältigte massive Drogensucht (neben Alkohol vor al-

lem auch Heroin) liegt eine hinreichend wahrscheinliche Gefahr einer schweren Ge-

fährdung der öffentlichen Sicherheit oder Ordnung durch die Wiederholung ähnlicher 

oder gleichartiger Straftaten (vgl. BVerwG, U.v. 31.8.2004 – 1 C 25.03 – juris Rn. 16) 

auf der Hand. Gerade bei Straftaten, die auch auf der Suchterkrankung eines Aus-

länders beruhen, kann nach der ständigen Rechtsprechung des Verwaltungsge-

richtshofs von einem Wegfall der für die Ausweisung aus schwerwiegenden Gründen 

der öffentlichen Sicherheit und Ordnung im Sinne von § 56 Abs. 1 Satz 2 AufenthG 

erforderlichen Wiederholungsgefahr nicht ausgegangen werden, solange der Aus-

länder nicht eine Drogentherapie erfolgreich abgeschlossen und die damit verbunde-

ne Erwartung eines künftig drogen- und straffreien Verhaltens auch nach Therapie-

ende glaubhaft gemacht hat (z.B. BayVGH, B.v. 21.2.2014 – 10 ZB 13.1861 – juris 

Rn. 6 m.w.N.). Die hohe Wahrscheinlichkeit der Wiederholung gleichartiger Straftaten 

wurde im Übrigen auch von den Strafgerichten, zuletzt von der Jugendkammer beim 

Landgericht Nürnberg-Fürth im rechtskräftigen Urteil vom 5. Juni 2014, insbesondere 

unter Hinweis auf zuvor bereits mehrfach verhängte Jugendstrafen, in offener Be-

währung begangene erneute Straftaten und die erfolglose Unterbringung des Klägers 

in einer Entziehungsanstalt festgestellt. Für eine, wie der Kläger zuletzt geltend ge-

macht hat, entscheidende Zäsur in seinem Leben, nach der er künftig alles besser 

machen will, fehlen abgesehen von seinen diesbezüglichen Beteuerungen jegliche 

nachvollziehbare Anhaltspunkte. Zudem hat die Beklagte aufgrund der schwerwie-
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genden Straftaten des Klägers, der dadurch verletzten Rechtsgüter der körperlichen 

Unversehrtheit und Gesundheit Dritter (s. Art. 2 Abs. 2 Satz 1 GG) sowie der Um-

stände ihrer Begehung auch generalpräventiv in rechtlich nicht zu beanstandender 

Weise ein dringendes Bedürfnis festgestellt, über die strafrechtlichen Sanktionen 

hinaus durch Ausweisung des Klägers andere Ausländer von Straftaten ähnlicher Art 

und Schwere abzuhalten. 

 

1.4. Liegen demnach beim Kläger schwerwiegende Gründe der öffentlichen Sicher-

heit und Ordnung vor, wird er gemäß § 56 Abs. 1 Satz 4 AufenthG in der Regel aus-

gewiesen. Im Rahmen der gebotenen Überprüfung, ob ein Ausnahmefall von der 

Regelausweisung vorliegt, hat die Beklagte im Hinblick auf die Grundsätze in der 

Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts in dessen Urteil vom 23. Oktober 

2007 (1 C 10.07 – juris) unter Berücksichtigung der durch höherrangiges Recht  (Art. 

2 Abs. 1 GG) und Vorschriften der Europäischen Menschenrechtskonvention (Art. 8 

EMRK) geschützten Belange des Klägers insbesondere auf Achtung seines Privat- 

und Familienlebens einen Ausnahmefall und damit die Notwendigkeit einer Ermes-

sensentscheidung angenommen und die streitbefangene Ausweisung nach Ermes-

sen verfügt. In diesem Fall fehlt den Ausweisungsgründen jedoch nur das von vorn-

herein ausschlaggebende Gewicht, das ihnen der Gesetzgeber im Regelfall zuge-

messen hat (BVerwG, U.v. 23.10.2007 – 1 C 10.07 – juris Rn. 27). 

 

1.5. Die von der Beklagten zur Ausweisung des Klägers zuletzt in ihrer Berufungser-

widerung mit Schriftsatz vom 13. Oktober 2014 angestellten und nach § 114 Satz 2 

VwGO teilweise nachgeschobenen und ergänzten Ermessenserwägungen halten 

einer rechtlichen Überprüfung (s. § 114 Satz 1 VwGO, Art. 40 BayVwVfG) stand. 

 

1.5.1. Bei der Überprüfung der Rechtmäßigkeit der Ausweisung ist die im Berufungs-

verfahren erfolgte Ergänzung der Ermessenserwägungen durch die Beklagte mit 

Schriftsatz vom 13. Oktober 2014 gemäß § 114 Satz 2 VwGO zu berücksichtigen. 

Nach der genannten Bestimmung dürfen auch nachträgliche Ermessenserwägungen 

der Behörde in die gerichtliche Nachprüfung der im Ermessensweg verfügten Aus-

weisung einbezogen werden. Die Beklagte hat ihre nachträglichen Ermessenserwä-

gungen im gerichtlichen Verfahren auch in der gebotenen Form (schriftlich) geltend 

gemacht und hinreichend klar und eindeutig zu erkennen gegeben, mit welcher Be-

gründung und welchen (neuen) Ermessenserwägungen sie ihre Ausweisungsverfü-

gung aufrecht erhält (zur Ergänzung der Ermessenserwägungen im verwaltungsge-

richtlichen Verfahren vgl. BVerwG, U.v. 13.12.2011 – 1 C 14.10 – juris Rn. 8 ff. u. 

18). 
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1.5.2. Die Beklagte hat alle für ihre Ermessensentscheidung wesentlichen Umstände 

und insbesondere die gemäß § 55 Abs. 3 AufenthG zu beachtenden Kriterien be-

rücksichtigt und im Hinblick auf die durch höherrangiges Recht  (Art. 2 Abs. 1 GG) 

und Vorschriften der Europäischen Menschenrechtskonvention (Art. 8 EMRK) ge-

schützten Belange des Klägers, insbesondere dessen Recht auf Achtung seines Pri-

vat- und Familienlebens, den Grundsatz der Verhältnismäßigkeit sowie den Grund-

satz des Vertrauensschutzes beachtet. Sie hat die für einen Verbleib des Klägers 

sprechenden Belange gesehen und insbesondere die im Alter von knapp zehn Jah-

ren erfolgte Einreise ins Bundesgebiet, den 12-jährigen rechtmäßigen Aufenthalt mit 

einem von Anfang an unbefristeten Aufenthaltsrecht im Bundesgebiet (als jüdischer 

Kontingentflüchtling aus der ehemaligen Sowjetunion), das noch relativ jugendliche 

Alter des Klägers, seine familiären und persönlichen Bindungen in Deutschland und – 

nach den insoweit aber im Verfahren teilweise widersprüchlichen Angaben des Klä-

gers – fehlenden familiären und verwandtschaftlichen Anknüpfungspunkten in der 

Ukraine gewürdigt. Die Beklagte hat nunmehr auch in ihre Ermessenserwägungen 

eingestellt, dass der Kläger während der Haft mit dem Hauptschulabschluss einen 

Bildungsabschluss erreicht und nach dem entsprechenden Führungsbericht der Jus-

tizvollzugsanstalt mit großer Motivation am Lehrgang teilgenommen hat, um sich 

dadurch auf die Zeit nach dem Strafvollzug im Sinne einer Resozialisierung vorzube-

reiten.  

 

Die Beklagte hat den langjährigen rechtmäßigen Aufenthalt und das teilweise Her-

anwachsen des Klägers im Bundesgebiet jedoch deshalb nicht als besonders ge-

wichtigen Belang angesehen, weil dem Kläger in dieser Zeit eine tatsächliche In-

tegration in wirtschaftlicher und sozialer Hinsicht nicht gelungen ist. Dabei hat die 

Beklagte auch berücksichtigt, dass der Kläger als aufgenommener jüdischer Kontin-

gentflüchtling aus der ehemaligen Sowjetunion von Anfang an eine unbefristete Auf-

enthaltserlaubnis erhalten hat und dieser unbefristete Aufenthaltstitel nicht etwa dem 

Integrationsgrad des Klägers geschuldet war. Den nach Angaben des Klägers engen 

familiären Bindungen an seine in Deutschland lebenden Angehörigen – Mutter, Halb-

schwester, Großvater und zwei Neffen – hat die Beklagte kein entscheidendes Ge-

wicht beigemessen, weil der Kläger zum einen volljährig ist und zum anderen weder 

der Kläger auf existenzielle Betreuungsleistungen seiner Familie noch umgekehrt 

seine Familie auf solche Leistungen des Klägers angewiesen ist. Die Beklagte hat 

weiter berücksichtigt, dass der Kläger zwar nicht die ukrainische Sprache, aber je-

denfalls so gut Russisch beherrscht, dass er sich in der Ukraine verständlich machen 

und dort zurechtfinden kann, auch wenn er dort nach seinen eigenen Angaben über 

keine verwandtschaftlichen Anknüpfungspunkte mehr verfügt. Die Beklagte ist dabei 

zutreffend davon ausgegangen, dass der Kläger in der Ukraine als Kind Russisch 
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gelernt und diese Sprache auch nach der Einreise nach Deutschland als Umgangs-

sprache jedenfalls in der Familie weiter genutzt hat. Dass dem Kläger die Kultur und 

die Mentalität der Menschen seines Herkunftslandes noch nicht (völlig) fremd sind, 

hat die Beklagte unter anderem auch aus den intensiveren Kontakten des Klägers 

während seiner letzten Haft vor allem zu Mitgefangenen aus den ehemaligen GUS-

Staaten gefolgert. Demgemäß ist die Beklagte in nicht zu beanstandender Weise zu 

dem Schluss gelangt, trotz möglicherweise fehlender familiärer Bindungen in der Uk-

raine stelle sich für den voll erwerbsfähigen und keiner politischen Verfolgung ausge-

setzten Kläger höchstens das lösbare Problem, dass seine Eingewöhnung in die uk-

rainischen Lebensumstände schwierig sein werde. 

 

1.5.3. Dem privaten Interesse des Klägers an einem weiteren Verbleib im Bundesge-

biet und bei seiner Familie, das nach Art. 2 Abs. 1 GG und Art. 8 Abs. 1 EMRK (zum 

Schutz der Beziehung junger Erwachsener, die wie der Kläger noch keine eigene 

Familie gegründet haben, zu den Eltern auch als Familienleben i.S.d. Art. 8 EMRK 

vgl. EGMR, U.v. 23.6.2008 – 1638/03, Maslov II – InfAuslR 2008, 333) auch grund-

rechtlich und völkerrechtlich geschützt ist, hat die Beklagte das besondere öffentliche 

Interesse an der Ausweisung des Klägers gegenübergestellt, das sich vor allem aus 

der beim Kläger bestehenden konkreten Gefahr einer schweren Gefährdung der öf-

fentlichen Sicherheit oder Ordnung durch die Wiederholung ähnlicher oder gleicharti-

ger Straftaten, daneben aber aus der Notwendigkeit der Abhaltung anderer Auslän-

der von Straftaten ähnlicher Schwere ergibt. Die Beklagte hat dabei darauf abgestellt, 

dass der Kläger seit seinem 12. Lebensjahr kontinuierlich strafrechtlich in Erschei-

nung getreten und mehrfach wegen schwerer (Gewalt-)Straftaten wie vorsätzlicher 

Körperverletzung, gefährlicher Körperverletzung und gemeinschaftlicher räuberischer 

Erpressung verurteilt worden ist. Auch nach seiner Volljährigkeit habe der Kläger wei-

ter eine erhebliche Reihe von Straftaten begangen, von einem jugendtypischen Au-

genblicksversagen könne jedenfalls nicht gesprochen werden. Den Kläger habe auch 

die Verbüßung von Jugendarresten bzw. später Strafhaft nicht beeindruckt. Er habe 

bei seinen Taten jeweils erhebliche kriminelle Energie gezeigt. Die Rückfallge-

schwindigkeit des Klägers sei zudem erheblich. Nicht einmal ein Jahr nach seiner 

Verurteilung zu einer Einheitsjugendstrafe von drei Jahren neun Monaten sei der 

Kläger erneut, noch dazu im Maßregelvollzug, straffällig geworden und deshalb we-

gen Urkundenfälschung und Betrugs sowie versuchten Betrugs zu weiteren neun 

Monaten Einheitsjugendstrafe verurteilt worden. Auch in der Haft sei der Kläger er-

heblich disziplinarisch und sogar strafrechtlich in Erscheinung getreten. Er habe un-

erlaubte Gegenstände im Besitz gehabt, einen Bediensteten der Justizvollzugsanstalt 

massiv beleidigt und auf einen Mitgefangenen mittels eines hergestellten Schlag-

werkzeugs eingeschlagen. Schließlich habe der Kläger ein unbewältigtes Drogen- 
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und Alkoholproblem, das jedenfalls mitursächlich für seine zahlreichen Straftaten 

gewesen sei. Nicht zuletzt habe sich der Kläger bis zu seiner Verhaftung im Dezem-

ber 2014 einer neuerlichen Haft durch Untertauchen bzw. Flucht entzogen. 

 

1.5.4. Diese alle erheblichen Umstände berücksichtigenden Erwägungen der Beklag-

ten lassen keine Fehlgewichtungen erkennen und sind gemessen an den Grundsät-

zen des § 114 Satz 1 VwGO rechtlich nicht zu beanstanden. Insbesondere ist da-

nach die Ausweisung des Klägers auch mit den verfassungs- und völkerrechtlichen 

Vorgaben nach Art. 2 Abs. 1 GG und Art. 8 EMRK vereinbar und stellt, wie auch das 

Verwaltungsgericht zu Recht festgestellt hat, bei der gebotenen Abwägung des öf-

fentlichen Interesses an der Ausweisung mit den privaten Interessen des Klägers an 

einem Verbleib im Bundesgebiet keinen unverhältnismäßigen Eingriff in das ge-

schützte Privat- und Familienleben des Klägers dar. Auch auf Vertrauensschutz im 

Hinblick auf die mit Bescheid der Beklagten vom 17. Januar 2013 erfolgte Rücknah-

me ihrer zuvor mit Bescheid vom 28. September 2012 verfügten Ausweisung kann 

sich der Kläger nicht mit Erfolg berufen. Denn die allein aufgrund eines rechtlichen 

Hinweises des Verwaltungsgerichts (zum Regel-/Ausnahmeverhältnis) im laufenden 

Verwaltungsstreitverfahren erfolgte Rücknahme steht dem Erlass einer neuen Aus-

weisungsverfügung – nunmehr im Ermessensweg – nicht entgegen; ein schutzwürdi-

ges Vertrauen des Klägers dahingehend, dass er aufgrund seiner strafrechtlichen 

Verurteilungen nicht mehr ausgewiesen wird, wurde jedenfalls nicht begründet. 

 

Auch der Hinweis des Klägers in der mündlichen Verhandlung vor dem Verwaltungs-

gerichtshof, er habe schon seit mehreren Jahren eine aus Augsburg stammende 22-

jährige Verlobte, ändert im Übrigen nichts an dieser Interessenabwägung und dem 

Überwiegen des öffentlichen Interesses an der Ausweisung. 

 

1.5.5. Mit der Rüge, als „jüdischer Flüchtling habe er in der Ukraine keine Chance“, 

zumal seine Geburtsstadt Kriwoj Rog in der Ostukraine und damit mitten im Bürger-

kriegsgebiet liege und schon unter Beschuss geraten sei, macht der Kläger (wohl) 

Gründe für eine Aussetzung seiner Abschiebung geltend, die gemäß § 55 Abs. 3 Nr. 

3 AufenthG gegebenenfalls auch bei der Entscheidung über die Ausweisung zu be-

rücksichtigen wären. Nach der in § 55 Abs. 3 Nr. 3 AufenthG genannten Bestimmung 

des § 60a Abs. 2 AufenthG ist die Abschiebung eines Ausländers auszusetzen, so-

lange die Abschiebung aus tatsächlichen oder rechtlichen Gründen unmöglich ist und 

keine Aufenthaltserlaubnis erteilt wird (Satz 1). Solche Gründe hat jedoch der Kläger 

mit seiner Rüge weder dargelegt noch sind sie für den Senat sonst ersichtlich. Zum 

einen hat die Beklagte die Abschiebung des Klägers in die Ukraine und nicht in die 

Ostukraine angedroht. Auch ist weder vorgetragen noch ersichtlich, dass der Kläger 
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faktisch gezwungen wäre, in die Ostukraine und dort in die Bürgerkriegsgebiete zu-

rückzukehren. Schließlich liegt, wie sich aus dem vom Vertreter des öffentlichen Inte-

resses in der mündlichen Verhandlung vorgelegten Kartenausschnitt ohne weiteres 

ergibt, die Geburtsstadt des Klägers Kriwoj Rog nicht im derzeitigen Bürgerkriegsge-

biet in der Ostukraine. Daher durfte die Beklagte bei ihren Ermessenserwägungen 

davon ausgehen, dass dem voll erwerbsfähigen und keiner politischen Verfolgung 

ausgesetzten Kläger eine Rückkehr in die Ukraine und Reintegration ungeachtet ei-

ner möglicherweise schwierigen Eingewöhnung und Anpassung an die dortigen Le-

bensverhältnisse zumutbar ist. 

 

1.6. Der wohl auf die Rechtswidrigkeit der streitbefangenen Ausweisung zielende 

Einwand des Klägers, er werde als Ausländer in diskriminierender und damit gegen 

Art. 14 EMRK verstoßender Weise gegenüber anderen (inländischen) Inhaftierten in 

einer weitgehend gleichen Situation ungleich behandelt, weil ihm nicht die Möglich-

keit zu einer Drogentherapie eröffnet worden sei bzw. werde, greift nicht durch. Denn 

für die Erfüllung der oben dargelegten Ausweisungsvoraussetzungen kommt es nicht 

darauf an, ob der Betroffene Anspruch auf die Durchführung einer Drogentherapie 

hatte, diese aber nicht bewilligt und durchgeführt wurde (zur Ausweisung eines asso-

ziationsberechtigten türkischen Staatsangehörigen und dem diesbezüglichen Ein-

wand vgl. BVerwG, B.v. 15.4.2013 – 1 B 22.12 – juris Rn. 19). Bei der Ausweisung 

nach den §§ 53 ff. AufenthG handelt es sich um eine sicherheitsrechtliche Maßnah-

me, die in Form eines Ausreisegebotes gegenüber einem Ausländer im Einzelfall 

ausgesprochen wird, weil dieser durch sein persönliches Verhalten die öffentliche 

Sicherheit und Ordnung oder sonst erhebliche Interessen der Bundesrepublik 

Deutschland beeinträchtigt (vgl. Hailbronner, Asyl- und Ausländerrecht, 3. Aufl. 2014, 

Rn. 1016). Selbst wenn der Kläger aus dem Diskriminierungsverbot des Art. 14 

EMRK einen Anspruch auf Durchführung einer Drogentherapie ableiten könnte (vgl. 

dazu aber im Folgenden), würde dadurch das gesetzliche Prüfprogramm für die 

Rechtmäßigkeit dieser Maßnahme nicht etwa geändert oder überlagert. 

 

Der Kläger beruft sich insoweit im Übrigen auch zu Unrecht auf die Rechtsprechung 

des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte (EGMR) in dessen Entschei-

dung vom 22. März 2012 (Nr. 5123/07, Rangelov –  InfAuslR 2012, 305), in der der 

Gerichtshof festgestellt hat, dass die im Hinblick auf eine bevorstehende Aufenthalts-

beendigung erfolgte Verweigerung einer Sozialtherapie für einen in Sicherungsver-

wahrung befindlichen ausländischen Staatsangehörigen, gegen den ein Auswei-

sungsbescheid ergangen war, eine letztlich objektiv nicht gerechtfertigte Ungleichbe-

handlung darstellte. Der Fall des Klägers ist jedoch schon vom Ausgangspunkt nicht 

mit dem der Entscheidung des EGMR zugrunde liegenden Fall vergleichbar. Denn 
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der Kläger war aufgrund einer nach § 64 StGB angeordneten Unterbringung ab 28. 

Dezember 2011 in einer stationären Drogentherapie, die nach zahlreichen Drogen-

rückfällen u.a. mit Heroin, Subutex und Spice und sonstigen Regelverstößen mit Be-

schluss des Amtsgerichts Neumarkt i.d. Opf. vom 26. September 2012 für erledigt 

erklärt, nach Anordnung der Fortdauer der Unterbringung des Klägers in einer Ent-

ziehungsanstalt mit Beschluss des Landgerichts Nürnberg-Fürth vom 6. Dezember 

2012 im Bezirksklinikum Mainkofen fortgesetzt und schließlich nach erneutem Dro-

genrückfall und weiteren Regelverstößen durch Beschluss des Amtsgerichts Deg-

gendorf vom 26. Februar 2013 endgültig für erledigt erklärt worden war. Zuletzt hatte 

der Kläger selbst am 24. Januar 2013 den Abbruch seiner Unterbringung beantragt. 

Entgegen den Einlassungen des Klägers zuletzt auch in der mündlichen Verhandlung 

vor dem Verwaltungsgerichtshof, Schwierigkeiten mit Mitinsassen hätten bei ihm zum 

Abbruch dieser Therapie geführt, ist in den Gründen der Entscheidung des Amtsge-

richts Deggendorf unter Bezugnahme auf die Stellungnahme des Bezirksklinikums 

ausgeführt, beim Kläger sei eine innerlich getragene Therapiemotivation nicht aus-

zumachen und trotz der bislang erfolgten Therapie sei er nicht in der Lage gewesen, 

auch im Rahmen eines beschützenden Settings drogenfrei zu bleiben. Aus in der 

Person des Klägers liegenden Gründen sei eine weitere Therapie als aussichtslos zu 

beurteilen. Nach dieser Vorgeschichte und der durch die Fachklinik festgestellten 

Aussichtslosigkeit einer weiteren Therapie aus in der Person des Klägers liegenden 

Gründen kann dieser jedenfalls keine diskriminierende Ungleichbehandlung im Sinne 

der zitierten Rechtsprechung des EGMR geltend machen, selbst wenn ein (erneuter) 

Antrag auf Unterbrechung der Haft und Zuweisung eines Therapieplatzes abgelehnt 

worden sein sollte (vgl. die diesbezügliche Einlassung des Klägerbevollmächtigten, 

S. 3 der Sitzungsniederschrift vom 2.2.2015).  

 

Der weitergehende Einwand des Klägers, ihm sei „noch keinerlei wirkliche Thera-

piechance eingeräumt worden, obwohl er motiviert und therapiewillig sich von Anfang 

an gezeigt hat“, ist vor dem dargestellten Hintergrund nicht nachvollziehbar. Nicht 

durchgreifend ist deshalb schließlich der Einwand des Klägers, aus der – vom Kläger 

nicht näher bezeichneten – Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts ergebe 

sich die Pflicht, während des Strafvollzugs ein auch für den Kläger geeignetes The-

rapieangebot und einen entsprechenden Behandlungsplan bereitzustellen (zu ent-

sprechenden Anforderungen an die Sicherungsverwahrung vgl. etwa BVerfG, U.v. 

4.5.2011 – 2 BvR 2333/08 u.a. – juris). Überdies wäre, worauf der Vertreter des öf-

fentlichen Interesses in seiner Stellungnahme vom 29. April 2014 zu Recht hingewie-

sen hat, die Versagung einer solchen Maßnahme oder sonstigen Resozialisierungs-

maßnahme eine selbständige, in einem eigenen Rechtsweg angreifbare Entschei-

dung der Justizvollzugsanstalt (vgl. BVerfG, B.v. 10.10.2012 – 2 BvR 2015/12 – ju-
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ris). 

 

2. Der Kläger kann auch nicht die Festsetzung einer (noch) kürzeren als der vom 

Verwaltungsgericht im Urteil vom 17. Dezember 2013 bestimmten Sperrfrist (von vier 

Jahren) nach § 11 Abs. 1 Satz 3 AufenthG beanspruchen. Ungeachtet der insoweit 

wenig aussagekräftigen Begründung des Verwaltungsgerichts kommt die Festset-

zung einer noch kürzeren Sperrfrist als vier Jahre unter Zugrundelegung der gesetz-

lichen Maßstäbe des § 11 Abs. 1 Satz 4 AufenthG und der dazu in der Rechtspre-

chung entwickelten Grundsätze (vgl. z.B. BVerwG, U.v. 14.5.2013 – 1 C 13.12 – ju-

ris) im maßgeblichen Zeitpunkt der Entscheidung des Senats jedenfalls nicht in Be-

tracht. Denn in der Person des Klägers besteht, wie oben dargelegt, nach wie vor die 

erhebliche Gefahr einer schweren Gefährdung der öffentlichen Sicherheit oder Ord-

nung durch die Wiederholung ähnlicher oder gleichartiger Straftaten und damit auch 

für hochrangige Rechtsgüter wie die körperliche Unversehrtheit (s. Art. 2 Abs. 2 Satz 

1 GG). Auch mit Blick auf die verfassungsrechtlichen- und völkerrechtlichen Wertent-

scheidungen (Art. 2 Abs. 1 GG, Art. 8 EMRK) und die Folgen des Einreise- und Auf-

enthaltsverbot für die persönlichen Beziehungen und der Lebensführung des Klägers 

im Bundesgebiet kommt die Festsetzung einer noch kürzeren Sperrfrist danach nicht 

in Betracht. 

 

3. Schließlich ist auch die noch nicht vollzogene Abschiebungsandrohung (s. §§ 58, 

59 AufenthG) im streitbefangenen Bescheid rechtmäßig. 

 

Die Kostenentscheidung beruht auf § 154 Abs. 2 VwGO. 

 

Der Ausspruch über die vorläufige Vollstreckbarkeit stützt sich auf § 167 VwGO 

i.V.m. §§ 708 ff. ZPO.  

 

Die Revision ist nicht zuzulassen, da die Voraussetzungen des § 132 Abs. 2 VwGO 

nicht vorliegen. 

 

 

 

 

R e c h t s m i t t e l b e l e h r u n g  

 

Nach § 133 VwGO kann die Nichtzulassung der Revision durch Beschwerde zum 

Bundesverwaltungsgericht in Leipzig angefochten werden. Die Beschwerde ist beim 

Bayerischen Verwaltungsgerichtshof (in München Hausanschrift: Ludwigstraße 23, 

45 

46 

47 

48 

49 

50 



80539 München; Postfachanschrift: Postfach 34 01 48, 80098 München; in Ansbach: 

Montgelasplatz 1, 91522 Ansbach) innerhalb eines Monats nach Zustellung dieser 

Entscheidung einzulegen und innerhalb von zwei Monaten nach Zustellung dieser 

Entscheidung zu begründen. Die Beschwerde muss die angefochtene Entscheidung 

bezeichnen. In der Beschwerdebegründung muss die grundsätzliche Bedeutung der 

Rechtssache dargelegt oder die Entscheidung des Bundesverwaltungsgerichts, des 

Gemeinsamen Senats der obersten Gerichtshöfe des Bundes oder des Bundesver-

fassungsgerichts, von der die Entscheidung des Bayerischen Verwaltungsgerichts-

hofs abweicht, oder der Verfahrensmangel bezeichnet werden. 

 

Vor dem Bundesverwaltungsgericht müssen sich die Beteiligten, außer in Prozess-

kostenhilfeverfahren, durch Prozessbevollmächtigte vertreten lassen. Dies gilt auch 

für Prozesshandlungen, durch die ein Verfahren vor dem Bundesverwaltungsgericht 

eingeleitet wird. Als Prozessbevollmächtigte zugelassen sind neben Rechtsanwälten 

und Rechtslehrern an den in § 67 Abs. 2 Satz 1 VwGO genannten Hochschulen mit 

Befähigung zum Richteramt nur die in § 67 Abs. 4 Satz 4 VwGO und in §§ 3, 5 

RDGEG bezeichneten Personen. Für die in § 67 Abs. 4 Satz 5 VwGO genannten 

Angelegenheiten (u.a. Verfahren mit Bezügen zu Dienst- und Arbeitsverhältnissen) 

sind auch die dort bezeichneten Organisationen und juristischen Personen als Be-

vollmächtigte zugelassen. Sie müssen in Verfahren vor dem Bundesverwaltungsge-

richt durch Personen mit der Befähigung zum Richteramt handeln. 

 

 

 

Senftl                                                   Eich                                                    Dr. Martini 

 

 

Beschluss: 

 

Der Streitwert für das Berufungsverfahren wird auf 5000,-- Euro festgesetzt (§ 

63 Abs. 2 Satz 1, § 47 Abs. 1, § 52 Abs. 2 GKG). 

 

 

 

Senftl                                                   Eich                                                    Dr. Martini 
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